Sicherheitsdatenblatt
gemal Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Cerium (III) Nitrate Hexahydrate

Nummer der Fassung: 3.0 Uberarbeitet am: 13.10.2017
Ersetzt Fassung vom: 14.05.2012 Erste Fassung: 19.01.2011

1.1

1.2

1.3

1.4

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

Produktidentifikator

Handelsname Cerium (III) Nitrate Hexahydrate
Produktnummer 031-09732, 035-09735
Registrierungsnummer (REACH) 01-2119971282-37-XXXX
EG-Nummer 233-297-2

CAS-Nummer 10294-41-4,10108-73-3

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen,
von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen Chemikalie fir verschiedene Anwendungen
FUr Forschungszwecke

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstelit

Wako Chemicals GmbH Telefon: +49 (0) 2131 -311-0
Fuggerstr. 12 Telefax: +49(0)2131-311 100
41468 Neuss

Deutschland

e-Mail (sachkundige Person) sdb@csb-online.de

Bitte verwenden Sie diese e-Mail Adresse nicht um aktuelle Sicherheitsdatenblatter anzufordern. Wen-
den Sie sich in diesen Fallen bitte direkt an Wako Chemicals GmbH.

Notrufnummer

Giftnotzentrale

Telefon Telefax

Deutschland Giftzentrale Bonn +49 (0) 228 19240 +49 (0) 228 - 287-33278 /-
33314

Wie vor oder nachste Giftinformationszentrale.
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Cerium (III) Nitrate Hexahydrate

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1

2.2

Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

Einstufung gem. GHS

Ab- Gefahrenklasse Kategorie Gefahrenklasse Gefahrenhin-

schnitt und -kategorie weis

2.14 oxidierende Feststoffe 3 Ox. Sol. 3 H272
33 schwere Augenschadigung/Augenreizung 1 Eye Dam. 1 H318
4.1A Gewassergefahrdend (akute aquatische Toxi- 1 Aquatic Acute 1 H400
zitat)
4.1C Gewassergefahrdend (chronische aquatische 1 Aquatic Chronic 1 H410
Toxizitat)

voller Wortlaut der Abklirzungen in ABSCHNITT 16

Die wichtigsten schadlichen physikalisch-chemischen Wirkungen, Wirkungen auf die
menschliche Gesundheit und die Umwelt

Ein Verschitten und Loschwasser kann zu einer Umweltverschmutzung der Gewasser flhren.

Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
Signalwort Gefahr

Piktogramme

GHSO03, GHSOS5,
GHS09 ﬁ i

Gefahrenhinweise

H272 Kann Brand verstarken; Oxidationsmittel.
H318 Verursacht schwere Augenschaden.
H410 Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heiBen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zind-
quellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P221 Mischen mit brennbaren Stoffen unbedingt verhindern.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungs-
stlicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P304+P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fur ungehinderte At-
mung sorgen.
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Cerium (III) Nitrate Hexahydrate

Sicherheitshinweise

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: einige Minuten lang behutsam mit Wasser aus-
spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Méglichkeit entfernen. Weiter
spulen.

Sonstige Gefahren
Es liegen keine zusatzlichen Angaben vor.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Nach den Ergebnissen seiner Bewertung ist dieser Stoff weder ein PBT- noch ein vPvB-Stoff.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1

Stoffe
Stoffname Cer(Il)-nitrat-Hexahydrat

Identifikatoren

CAS-Nr. 10294-41-4, 10108-73-3
EG-Nr. 233-297-2
Summenformel CeN309.6H20
Molmasse 434,2 9 ol

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Anmerkungen

Beschmutzte, getrankte Kleidung sofort ausziehen.

Bei Auftreten von Beschwerden oder in Zweifelsfallen arztlichen Rat einholen.
Nach Inhalation

Far Frischluft sorgen.
Bei unregelmafiger Atmung oder Atemstillstand sofort arztlichen Beistand suchen und Er-
ste-Hilfe-MalRnahmen einleiten.

Nach Kontakt mit der Haut

Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
Mit viel Wasser und Seife waschen.
Nach Beriihrung mit den Augen

Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspulen.
Bei Beruhrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspulen und Arzt konsultieren.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspulen.
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Cerium (III) Nitrate Hexahydrate

4.2

4.3

Nach Aufnahme durch Verschlucken

Mund ausspulen. Kein Erbrechen herbeiflihren.
Bei Unwohlsein arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.

Hinweise fir den Arzt
keine
Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine Informationen verfugbar.

Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

keine

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1

5.2

5.3

Léschmittel

Geeignete Loschmittel

Wasser, Schaum, alkoholbestandiger Schaum, Feuerldschpulver

Ungeeignete Léschmittel

Wasser im Vollstrahl

Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Abschnitt 10.

Brandftérdernde Eigenschaft.

Gefahrliche Verbrennungsprodukte

Stickoxide (NOx), Kohlenmonoxid (CO), Kohlendioxid (CO2)

Hinweise fir die Brandbekampfung

Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

LéschmalBnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Loschwasser nicht in Kanale und Gewasser gelangen lassen.

Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln.

Brandbekampfung mit Ublichen VorsichtsmaBnahmen aus angemessener Entfernung.

Besondere Schutzausriistung bei der Brandbekampfung

geeignetes Atemschutzgerat benutzen
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Cerium (III) Nitrate Hexahydrate

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1

6.2

6.3

6.4

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notféllen
anzuwendende Verfahren

Nicht fiir Notfalle geschultes Personal

Personen in Sicherheit bringen.

Den betroffenen Bereich beluften.

Verwendung geeigneter Schutzausrtstungen (einschliel3lich der in Abschnitt 8 des Sicherheitsdaten-
blatts genannten persdnlichen Schutzausristung) zur Verhinderung der Kontamination von Haut, Au-
gen und personlicher Kleidung.

Einsatzkrafte

Bei Einwirkungen von Dampfen, Stduben, Aerosolen und Gasen ist ein Atemschutzgerat zu tragen.

UmweltschutzmafBnahmen

Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern.
Verunreinigtes Waschwasser zurtickhalten und entsorgen.
Falls der Stoff in offenes Gewasser oder Kanalisation gelangt, zustandige Behorde benachrichtigen.

Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung

Hinweise wie verschiittete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden kénnen

mechanisch aufnehmen

Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschutten erfolgen kann
Mechanisch aufnehmen.

Verschuttete Mengen aufnehmen.

Weitere Angaben betreffend Verschiitten und Freisetzung

In geeigneten Behéltern zur Entsorgung bringen.

Den betroffenen Bereich beliften.

Verweis auf andere Abschnitte

Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.
Personliche Schutzausrustung: siehe Abschnitt 8.
Unvertragliche Materialien: siehe Abschnitt 10.
Angaben zur Entsorgung: siehe Abschnitt 13.
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Cerium (III) Nitrate Hexahydrate

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

71

7.2

SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

MaRBnahmen zur Verhinderung von Brédnden sowie von Aerosol- und Staubbildung

Verwendung einer ortlichen und generellen Liftung.

Spezifische Hinweise/Angaben

Staubablagerungen kénnen sich auf allen Ablagerungsflachen in einem Betriebsraum ansammeln.

Handhabung von unvertréglichen Stoffen und Gemischen

Fernhalten von

organisches Saugmaterial, Zellstoff/Papier

MaRnahmen zum Schutz der Umwelt

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen.

Nach Gebrauch die Hande waschen.

Vorbeugender Hautschutz (Schutzcremes/Salben) wird empfohlen.

Vor dem Betreten von Bereichen, in denen gegessen wird, kontaminierte Kleidung und Schutzausru-
stung ablegen.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréaglichkeiten
Durch Entziindbarkeit bedingte Gefahren
Ventile und Ausrustungsteile 6l- und fettfrei halten.

Unvertragliche Stoffe oder Gemische

Unvertragliche Materialien: siehe Abschnitt 10.
Zusammenlagerungshinweise beachten.

Von Kleidung/brennbaren Materialien fernhalten/entfernt aufbewahren.
Mischen mit brennbaren Stoffen unbedingt verhindern.

Gegen duBere Einwirkungen schiitzen, wie

Hitze, Feuchtigkeit, UV-Einstrahlung/Sonnenlicht

Beachtung von sonstigen Informationen

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Anforderungen an die Beluftung

Sicherstellen einer ausreichenden Beliiftung.

Spezielle Anforderungen an Lagerrdume oder -behalter
Lagertemperatur empfohlene Lagerungstemperatur: 15 - 25 °C

Geeignete Verpackung

Es durfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemal3 ADR) verwendet werden.

Deutschland: de Seite: 6/ 18



Cerium (III) Nitrate Hexahydrate

7.3 Spezifische Endanwendungen

Keine Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/persénliche Schutzausriistungen

8.1 Zu Uiberwachende Parameter

Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition (Arbeitsplatzgrenzwerte)

Arbeitsstoff Hinweis Identifi- SMW KZW
kator [mg/m3] [mg/m3]
DE Staub i AGW 10 20 TRGS 900
DE Staub i MAK 4 DFG
DE Staub r AGW 1,25 2,4 TRGS 900
DE Staub r MAK 0,3 2,4 DFG
Hinweis

i einatembare Fraktion

KZW Kurzzeitwert (Grenzwert fUr Kurzzeitexposition): Grenzwert der nicht Uberschritten werden soll, soweit nicht
anders angegeben, auf eine Dauer von 15 Minuten bezogen

r alveolengangige Fraktion

SMW Schichtmittelwert (Grenzwert fur Langzeitexposition): Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berech-

net flr einen Bezugszeitraum von acht Stunden

Fur die Umwelt maRgebliche Werte

Relevante PNEC- und andere Schwellenwerte

Endpunkt Schwellenwert Umweltkompartiment

PNEC 0,13 M9y, SuRwasser
PNEC 0,013 H9y, Meerwasser
PNEC 9,1 MYy, Klaranlage (STP)
PNEC 17,1 M9 jq SuRwassersediment
PNEC 1,71 M9/ g Meeressediment
PNEC 0,451 mg/kg Boden

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
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Cerium (III) Nitrate Hexahydrate

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Generelle Liftung.

Individuelle SchutzmaBBnahmen (persénliche Schutzausriistung)
Augen-/Gesichtsschutz

Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.

Handschutz

keine Informationen verfiigbar

Geeignete Schutzhandschuhe tragen.

Geeignet ist ein nach EN 374 geprufter Chemikalienschutzhandschuh.

Vor Gebrauch auf Dichtheit/Undurchlassigkeit Uberprifen.

Bei beabsichtigter Wiederverwendung Handschuhe vor dem Ausziehen reinigen und danach gut
durchluften.

Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fur spezielle
Anwendungen mit dem Handschuhhersteller abzuklaren.

Atemschutz

Bei unzureichender Beltftung Atemschutz tragen.
Partikelfiltergerat (EN 143).

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden.
Das Eindringen in die Kanalisation oder in Oberflachen- und Grundwasser verhindern.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Aggregatzustand fest

Form kristallin

Farbe weild

Geruch wahrnehmbar
Geruchsschwelle keine Informationen verfigbar

Weitere sicherheitstechnische Kenngré6R3en

pH-Wert keine Informationen verfugbar
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt keine Informationen verfigbar
Siedebeginn und Siedebereich keine Informationen verfiigbar
Flammpunkt nicht anwendbar

Verdampfungsgeschwindigkeit keine Informationen verfligbar
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Cerium (III) Nitrate Hexahydrate

9.2

Entzindbarkeit (fest, gasférmig)

Explosionsgrenzen von Staub/Luft-Gemischen

Dampfdruck

Dichte

Dampfdichte

Schittdichte

Relative Dichte
Loslichkeit(en)
Wasserldslichkeit
Verteilungskoeffizient
n-Octanol/Wasser (log KOW)

Selbstentziindungstemperatur

Relative Selbstentziindungstemperatur fur
Feststoffe

Zersetzungstemperatur

Viskositat

Kinematische Viskositat

Dynamische Viskositat

Explosive Eigenschaften
Oxidierende Eigenschaften
Sonstige Angaben

Oberflachenspannung

nicht brennbar

nicht bestimmt

keine Informationen verfigbar
2,4 9/ 3 bei 20 °C

keine Informationen verfiigbar
1.050 K9/,s

keine Informationen verfugbar

>600 9/,

keine Informationen verfigbar

nicht relevant
(Feststoff)

keine Informationen verfugbar

140 °C bei 982 hPa
(ECHA)

nicht relevant
(Feststoff)

nicht relevant
(Feststoff)

nicht explosionsgefahrlich

Oxidationsmittel

73,1 ™N/ (20,6 °C)
(ECHA)
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Cerium (III) Nitrate Hexahydrate

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1

10.2

10.3

104

10.5

10.6

Reaktivitat

Es handelt sich um einen reaktiven Stoff.
Brandférdernde Eigenschaft.

Chemische Stabilitat

Siehe unten "Zu vermeidende Bedingungen".

Méglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Es sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

Zu vermeidende Bedingungen
Es sind keine speziell zu vermeidenden Bedingungen bekannt.
Unvertragliche Materialien

Brennbare Materialien

Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Vernunftigerweise zu erwartende, gefahrliche Zersetzungsprodukte, die bei Verwendung, Lagerung,
Verschutten und Erwarmung entstehen, sind nicht bekannt.
Gefahrliche Verbrennungsprodukte: siehe Abschnitt 5.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

1.1

Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Soweit nichts anderes angegeben ist, basiert die Einstufung auf:
Tierstudien; Befunde aus anderen verfugbaren Toxizitatsprifungen; Beurteilung durch Experten
(Ermittlung der Beweiskraft).

Einstufung gemaR GHS (1272/2008/EG, CLP)

Akute Toxizitat

Ist nicht als akut toxisch (oral) einzustufen.
Ist nicht als akut toxisch (dermal) einzustufen.

Akute Toxizitat

Expositionsweg Endpunkt Spezies

oral LD50 4.200 M9/ g Ratte ECHA

dermal LD50 >2.000 M9/ q Ratte ECHA

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Einstufung konnte nicht vorgenommen werden wegen:
Fehlende, nicht schltssige oder schlissige, aber fiir die Einstufung nicht ausreichende Daten.
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Cerium (III) Nitrate Hexahydrate

Schwere Augenschadigung/Augenreizung

Verursacht schwere Augenschaden.

Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut

Sensibilisierung der Haut

Einstufung konnte nicht vorgenommen werden wegen:

Fehlende, nicht schltissige oder schlissige, aber fiir die Einstufung nicht ausreichende Daten.
Sensibilisierung der Atemwege

Einstufung konnte nicht vorgenommen werden wegen:

Fehlende, nicht schltssige oder schlissige, aber fur die Einstufung nicht ausreichende Daten.
Keimzellmutagenitat

Einstufung konnte nicht vorgenommen werden wegen:

Fehlende, nicht schltssige oder schlissige, aber fir die Einstufung nicht ausreichende Daten.
Karzinogenitat

Einstufung konnte nicht vorgenommen werden wegen:

Fehlende, nicht schliissige oder schlussige, aber fur die Einstufung nicht ausreichende Daten.
Reproduktionstoxizitat

Einstufung konnte nicht vorgenommen werden wegen:

Fehlende, nicht schltssige oder schlissige, aber fiir die Einstufung nicht ausreichende Daten.
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei einmaliger Exposition

Einstufung konnte nicht vorgenommen werden wegen:

Fehlende, nicht schliissige oder schlussige, aber fur die Einstufung nicht ausreichende Daten.
Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei wiederholter Exposition

Einstufung konnte nicht vorgenommen werden wegen:

Fehlende, nicht schltssige oder schlissige, aber fiir die Einstufung nicht ausreichende Daten.
Aspirationsgefahr

Ist nicht als aspirationsgefahrlich einzustufen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat

(Akute) aquatische Toxizitat

Sehr giftig fir Wasserorganismen.

(Akute) aquatische Toxizitat

Endpunkt Spezies Expositionsdauer

LC50 0,13 M9y, Fisch ECHA 96 h

EC50 6,9 M9y, wirbellose Wasserlebewe- ECHA 48 h
sen

ErC50 0,63 M9y, Alge ECHA 72h
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Cerium (III) Nitrate Hexahydrate

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

(Chronische) aquatische Toxizitat

Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

(Chronische) aquatische Toxizitat

Endpunkt Spezies Quelle Expositionsdauer
EC50 436 M9y, Mikroorganismen ECHA 3h
NOEC 91 M9y, Mikroorganismen ECHA 3h

Persistenz und Abbaubarkeit

Biologische Abbaubarkeit

Keine Prufung erforderlich, da der Stoff anorganisch ist.
Persistenz

Keine Prufung erforderlich, da der Stoff anorganisch ist.
Bioakkumulationspotenzial

Es sind keine Daten verfigbar.

Mobilitédt im Boden

Es sind keine Daten verfugbar.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Nach den Ergebnissen seiner Bewertung ist dieser Stoff weder ein PBT- noch ein vPvB-Stoff.
Andere schadliche Wirkungen

Es sind keine Daten verfugbar.

Potenzial zur Storung der endokrinen Systeme

Nicht gelistet.

Anmerkungen

Wassergefahrdungsklasse: 2

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1

Verfahren der Abfallbehandlung

Dieses Produkt und sein Behalter sind als geféhrlicher Abfall zu entsorgen.
Fiur die Entsorgung Uber Abwasser relevante Angaben

Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

Abfallbehandlung von Behéltern/Verpackungen

Es handelt sich um einen gefahrlichen Abfall; es durfen nur zugelassene Verpackungen (z.B. gemaR
ADR) verwendet werden.
Kontaminierte Verpackungen sind wie der Stoff zu behandeln.
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Cerium (III) Nitrate Hexahydrate

141

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

Anmerkungen

Bitte beachten Sie die einschlagigen nationalen oder regionalen Bestimmungen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

UN-Nummer

OrdnungsgeméfRe UN-Versandbezeichnung
Transportgefahrenklassen

Klasse

Verpackungsgruppe

Umweltgefahren

1477

NITRATE, ANORGANISCHE, N.A.G.

5.1
I

gewassergefahrdend

Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Die Vorschriften fur geféhrliche Giuter (ADR) sind auch innerhalb des Betriebsgeldndes zu beachten.

Massengutbeférderung gemaR Anhang II des MARPOL-Ubereinkommens und geméaRn

IBC-Code

Die Fracht wird nicht als Massengut beférdert.

Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften

Beférderung gefahrlicher Giiter auf Straf3e, Schiene oder BinnenwasserstraRen

(ADR/RID/ADN)
UN-Nummer

Offizielle Benennung fur die Beférderung

Klasse
Klassifizierungscode
Verpackungsgruppe

Gefahrzettel

Umweltgefahren

Sondervorschriften (SV)
Freigestellte Mengen (EQ)
Begrenzte Mengen (LQ)
Beforderungskategorie (BK)

Tunnelbeschréankungscode (TBC)

1477

UN1477, NITRATE, ANORGANISCHE, N.A.G., 5.1,
11, (E), umweltgefahrdend

5.1
02
I

5.1, Fisch und Baum

ja
(gewassergefahrdend)
511

E1

5 kg
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Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr 50

Internationaler Code fiir die Beférderung gefahrlicher Guter mit Seeschiffen (IMDG)

UN-Nummer 1477

Offizielle Benennung fur die Beférderung UN1477, NITRATES, INORGANIC, N.O.S., 5.1, 111,
MARINE POLLUTANT

Klasse 5.1

Meeresschadstoff (Marine Pollutant) ja
(gewassergefahrdend)

Verpackungsgruppe 11

Gefahrzettel 5.1, Fisch und Baum

Sondervorschriften (SV) 223

Freigestellte Mengen (EQ) E1

Begrenzte Mengen (LQ) 5 kg

EmS F-A, S-Q

Staukategorie (stowage category) A

Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR)

UN-Nummer 1477
Offizielle Benennung firr die Beférderung UN1477, Nitrates, inorganic, n.o.s., 5.1, Il
Klasse 5.1
Umweltgefahren ja
(gewassergefahrdend)
Verpackungsgruppe 111
Gefahrzettel 5.1
Sondervorschriften (SV) A3
Freigestellte Mengen (EQ) E1
Begrenzte Mengen (LQ) 10 kg
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ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fir den Stoff oder das Gemisch

Einschlagige Bestimmungen der Europaischen Union (EU)

Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV)
nicht gelistet

Seveso Richtlinie

2012/18/EU (Seveso III)

Gefahrlicher Stoff/Gefahrenkategorien Mengenschwelle (in Tonnen) fir die An-
wendung in Betrieben der unteren und

oberen Klasse

nicht zugeordnet

Richtlinie 2011/65/EU zur Beschrdnkung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe
in Elektro- und Elektronikgeraten (RoHS) - Anhang II

nicht gelistet

Verordnung 166/2006/EG uber die Schaffung eines Europdischen Schadstofffreisetzungs-
und -verbringungsregisters (PRTR)

nicht gelistet

Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fir MaBBnahmen der
Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (WRR)

nicht gelistet

Verordnung 98/2013/EU uber die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen fiir
Explosivstoffe

nicht gelistet

Nationale Vorschriften (Deutschland)
Verordnung uiber Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen (AwSV)
Wassergefdhrdungsklasse (WGK) 2

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)

TA Luft (Deutschland)

Stoffgruppe Klasse Massen- Massenkon- Hinweis

strom zentration

nicht zugeordnet >25
Gew.-%
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Cerium (III) Nitrate Hexahydrate

Lagerung von Gefahrstoffen in ortsheweglichen Behéltern (TRGS 510) (Deutschland)

Lagerklasse (LGK) 13

(nicht brennbare Feststoffe)

Nationale Verzeichnisse

Verzeichnis Status

AU AICS Stoff ist gelistet
CN IECSC Stoff ist gelistet
EU ECSI Stoff ist gelistet
EU REACH Reg. Stoff ist gelistet
NZ NZIoC Stoff ist gelistet
T™W TCSI Stoff ist gelistet

Legende

AICS Australian Inventory of Chemical Substances

ECSI EG Stoffverzeichnis (EINECS, ELINCS, NLP)

IECSC Inventory of Existing Chemical Substances Produced or Imported in China

NZIoC New Zealand Inventory of Chemicals

REACH REACH registrierte Stoffe

Reg.

TCSI Taiwan Chemical Substance Inventory

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vorgenommene Anderungen (iiberarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)
Hinweis auf Anderungen: Abschnitt 7, 8, 15

Abkiirzungen und Akronyme

Abkirzungen und Akronyme

Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen

ADN Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navi-
gation intérieures (Européaisches Ubereinkommen Uber die internationale Beférderung geféhrlicher
Guter auf Binnenwasserstraf3en)

ADR Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Euro-
paisches Ubereinkommen tiber die internationale Beférderung geféhrlicher Giiter auf der StraRe)

AGW Arbeitsplatzgrenzwert

CAS Chemical Abstracts Service (Datenbank von chemischen Verbindungen und deren eindeutigem
Schlussel, der CAS Registry Number)

CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification,
Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen
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Cerium (III) Nitrate Hexahydrate

Abkiirzungen und Akronyme

Beschreibungen der verwendeten Abkiirzungen

DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft MAK-und BAT-Werte-Liste, Senatskommission zur Priifung ge-
sundheitsschadlicher Arbeitsstoffe, Wiley-VCH, Weinheim
DGR Dangerous Goods Regulations (Gefahrgutvorschriften) Regelwerk fir den Transport gefahrlicher Gu-
ter, siehe IATA/DGR
EG-Nr. Das EG-Verzeichnis (EINECS, ELINCS und das NLP-Verzeichnis) ist die Quelle fur die siebenstellige EC-
Nummer als Kennzahl fur Stoffe in der EU (Europaische Union)
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (europaisches Verzeichnis der auf
dem Markt vorhandenen chemischen Stoffe)
ELINCS European List of Notified Chemical Substances (europaische Liste der angemeldeten chemischen
Stoffe)
EmS Emergency Schedule (Notfall Zeitplan)
GHS "Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals" "Global harmonisiertes Sy-
stem zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien", das die Vereinten Nationen entwickelt
haben
IATA International Air Transport Association (Internationale Flug-Transport-Vereinigung)
IATA/DGR Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fir den Transport ge-
fahrlicher Guter im Luftverkehr)
ICAO International Civil Aviation Organization (internationale Zivilluftfahrt-Organisation)
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code (internationaler Code fur die Beforderung gefahrli-
cher GuUter mit Seeschiffen)
Kzw Kurzzeitwert
LGK Lagerklasse gemaR TRGS 510, Deutschland
MARPOL Internationales Ubereinkommen zur Verhiitung der Meeresverschmutzung durch Schiffe (Abk. von
"Marine Pollutant")
NLP No-Longer Polymer (nicht-langer-Polymer)
PBT Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch
PNEC Predicted No-Effect Concentration (abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration)
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrierung, Bewertung, Zu-
lassung und Beschrankung chemischer Stoffe)
RID Reglement concernant le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Ord-
nung fur die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Guter)
SMW Schichtmittelwert
TRGS Technische Regeln fur GefahrStoffe (Deutschland)
TRGS 900 Arbeitsplatzgrenzwerte (TRGS 900)
vPvB Very Persistent and very Bioaccumulative (sehr persistent und sehr bioakkumulierbar)
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Cerium (III) Nitrate Hexahydrate

Wichtige Literatur und Datenquellen

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung (Classification,
Labelling and Packaging) von Stoffen und Gemischen.

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), geandert mit 2015/830/EU.

Beforderung gefahrlicher Guter auf Stral3e, Schiene oder Binnenwasserstra3en (ADR/RID/ADN).
Internationaler Code fur die Beférderung gefahrlicher Glter mit Seeschiffen (IMDG).

Dangerous Goods Regulations (DGR) for the air transport (IATA) (Regelwerk fur den Transport gefahrli-
cher Guter im Luftverkehr).

Liste der einschlégigen Satze (Code und Wortlaut wie in Kapitel 2 und 3 angegeben)

Liste der einschlagigen Satze (Code und Wortlaut wie in Kapitel 2 und 3 angegeben)

H272 Kann Brand verstarken; Oxidationsmittel.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Zustandig fur das Sicherheitsdatenblatt

C.S.B. GmbH Telefon: +49 (0) 2151 - 652086 - 0
Dusseldorfer Str. 113 Telefax: +49 (0) 2151 - 652086 - 9
47809 Krefeld e-Mail: info@csb-online.de

Webseite: www.csb-online.de

Haftungsausschluss

Die vorliegenden Informationen beruhen auf unserem gegenwartigen Kenntnisstand.
Dieses SDB wurde ausschlieBlich fur dieses Produkt zusammengestellt und ist ausschlieRlich flr dieses
vorgesehen.

Deutschland: de Seite: 18/ 18



	 - ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
	1.1 Produktidentifikator
	
	Handelsname
	Produktnummer
	
	Registrierungsnummer (REACH)
	EG-Nummer

	CAS-Nummer

	1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
	Relevante identifizierte Verwendungen

	1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
	e-Mail (sachkundige Person)

	1.4 Notrufnummer
	
	

	


	 - ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
	2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
	Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
	
	


	
	Die wichtigsten schädlichen physikalisch-chemischen Wirkungen, Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt

	2.2 Kennzeichnungselemente
	Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)
	Signalwort
	Piktogramme
	

	
	

	
	



	2.3 Sonstige Gefahren
	Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung


	 - ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
	3.1 Stoffe
	Stoffname
	Identifikatoren
	CAS-Nr.
	EG-Nr.

	Summenformel
	Molmasse


	 - ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
	4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen
	Allgemeine Anmerkungen
	Nach Inhalation
	Nach Kontakt mit der Haut
	Nach Berührung mit den Augen
	Nach Aufnahme durch Verschlucken
	Hinweise für den Arzt

	4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen
	4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

	 - ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
	5.1 Löschmittel
	Geeignete Löschmittel
	Ungeeignete Löschmittel

	5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
	Gefährliche Verbrennungsprodukte

	5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung
	Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung


	 - ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
	6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren
	Nicht für Notfälle geschultes Personal
	Einsatzkräfte

	6.2 Umweltschutzmaßnahmen
	6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung
	Hinweise wie verschüttete Materialien an der Ausbreitung gehindert werden können
	Hinweise wie die Reinigung im Fall von Verschütten erfolgen kann
	Weitere Angaben betreffend Verschütten und Freisetzung

	6.4 Verweis auf andere Abschnitte

	 - ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
	7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung
	
	Maßnahmen zur Verhinderung von Bränden sowie von Aerosol- und Staubbildung
	Spezifische Hinweise/Angaben

	Handhabung von unverträglichen Stoffen und Gemischen
	Fernhalten von

	Maßnahmen zum Schutz der Umwelt

	Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

	7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten
	
	Durch Entzündbarkeit bedingte Gefahren
	Unverträgliche Stoffe oder Gemische

	
	Gegen äußere Einwirkungen schützen, wie

	Beachtung von sonstigen Informationen
	Anforderungen an die Belüftung
	Spezielle Anforderungen an Lagerräume oder -behälter
	Lagertemperatur

	Geeignete Verpackung


	7.3 Spezifische Endanwendungen

	 - ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/persönliche Schutzausrüstungen
	8.1 Zu überwachende Parameter
	
	
	


	
	Für die Umwelt maßgebliche Werte
	



	8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition
	Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
	Individuelle Schutzmaßnahmen (persönliche Schutzausrüstung)
	Augen-/Gesichtsschutz
	
	Handschutz
	
	


	Atemschutz

	Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition


	 - ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
	9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
	Aussehen
	Aggregatzustand
	Form
	Farbe

	
	Geruch
	Geruchsschwelle

	Weitere sicherheitstechnische Kenngrößen
	pH-Wert
	Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
	Siedebeginn und Siedebereich
	Flammpunkt
	Verdampfungsgeschwindigkeit
	Entzündbarkeit (fest, gasförmig)
	Explosionsgrenzen von Staub/Luft-Gemischen
	Dampfdruck
	Dichte
	Dampfdichte
	Schüttdichte
	Relative Dichte
	Löslichkeit(en)
	Wasserlöslichkeit

	Verteilungskoeffizient
	n-Octanol/Wasser (log KOW)

	Selbstentzündungstemperatur
	Relative Selbstentzündungstemperatur für Feststoffe
	Zersetzungstemperatur
	Viskosität
	Kinematische Viskosität
	Dynamische Viskosität

	Explosive Eigenschaften
	Oxidierende Eigenschaften


	9.2 Sonstige Angaben
	Oberflächenspannung


	 - ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
	10.1 Reaktivität
	10.2 Chemische Stabilität
	10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen
	10.4 Zu vermeidende Bedingungen
	10.5 Unverträgliche Materialien
	10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

	 - ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
	11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
	Soweit nichts anderes angegeben ist, basiert die Einstufung auf:
	Einstufung gemäß GHS (1272/2008/EG, CLP)
	Akute Toxizität
	
	


	Ätz-/Reizwirkung auf die Haut
	Schwere Augenschädigung/Augenreizung
	Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut
	Keimzellmutagenität
	Karzinogenität
	Reproduktionstoxizität
	
	Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition
	Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

	Aspirationsgefahr



	 - ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben
	12.1 Toxizität
	(Akute) aquatische Toxizität
	

	(Chronische) aquatische Toxizität
	


	12.2 Persistenz und Abbaubarkeit
	Biologische Abbaubarkeit
	Persistenz

	12.3 Bioakkumulationspotenzial
	12.4 Mobilität im Boden
	12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
	12.6 Andere schädliche Wirkungen
	Potenzial zur Störung der endokrinen Systeme

	Anmerkungen

	 - ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
	13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
	Für die Entsorgung über Abwasser relevante Angaben
	Abfallbehandlung von Behältern/Verpackungen

	Anmerkungen

	 - ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
	14.1 UN-Nummer
	14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung
	14.3 Transportgefahrenklassen
	Klasse

	14.4 Verpackungsgruppe
	14.5 Umweltgefahren
	14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender
	14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code
	
14.8 
Angaben nach den einzelnen UN-Modellvorschriften
	Beförderung gefährlicher Güter auf Straße, Schiene oder Binnenwasserstraßen (ADR/RID/ADN)
	UN-Nummer
	Offizielle Benennung für die Beförderung
	Klasse
	Klassifizierungscode
	Verpackungsgruppe
	Gefahrzettel
	

	Umweltgefahren
	Sondervorschriften (SV)
	Freigestellte Mengen (EQ)
	Begrenzte Mengen (LQ)
	Beförderungskategorie (BK)
	Tunnelbeschränkungscode (TBC)
	Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr

	Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen (IMDG)
	UN-Nummer
	Offizielle Benennung für die Beförderung
	Klasse
	Meeresschadstoff (Marine Pollutant)
	Verpackungsgruppe
	Gefahrzettel
	

	Sondervorschriften (SV)
	Freigestellte Mengen (EQ)
	Begrenzte Mengen (LQ)
	EmS
	Staukategorie (stowage category)

	Internationale Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO-IATA/DGR)
	UN-Nummer
	Offizielle Benennung für die Beförderung
	Klasse
	Umweltgefahren
	Verpackungsgruppe
	Gefahrzettel
	

	Sondervorschriften (SV)
	Freigestellte Mengen (EQ)
	Begrenzte Mengen (LQ)



	 - ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
	15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch
	Einschlägige Bestimmungen der Europäischen Union (EU)
	Verzeichnis der zulassungspflichtigen Stoffe (REACH, Anhang XIV)
	Seveso Richtlinie
	

	Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS) - Anhang II
	Verordnung 166/2006/EG über die Schaffung eines Europäischen Schadstofffreisetzungs- und -verbringungsregisters (PRTR)
	Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik (WRR)
	Verordnung 98/2013/EU über die Vermarktung und Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe

	Nationale Vorschriften (Deutschland)
	Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV)
	Wassergefährdungsklasse (WGK)

	Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (Deutschland)
	

	Lagerung von Gefahrstoffen in ortsbeweglichen Behältern (TRGS 510) (Deutschland)
	Lagerklasse (LGK)


	Nationale Verzeichnisse
	



	 - ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
	Vorgenommene Änderungen (überarbeitetes Sicherheitsdatenblatt)
	Abkürzungen und Akronyme
	

	Wichtige Literatur und Datenquellen
	
	

	Liste der einschlägigen Sätze (Code und Wortlaut wie in Kapitel 2 und 3 angegeben)
	

	
	Zuständig für das Sicherheitsdatenblatt

	Haftungsausschluss


